Geschiftsbedingungen von Sprachenmarkt fiir die Vermittlung von Reiseleistungen und Pauschalreisen

Anwendungsbereich dieser Geschiftsbedingungen;
Gliederung in die Abschnitte A, B und C

Sehr geehrter Kunde,

L~Sprachenmarkt® ist ein Markenname fir die Vermittlung von
Sprachkursen durch die Firma LearnBiz.com GmbH. Die nachfolgenden
Geschaftsbedingungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des
zwischen dem Kunden und der LearnBiz.com GmbH im Buchungsfall
ab dem 01.07.2018 zu Stande kommenden Vermittlungsvertrages tber
Sprachkurse, Sprachaufenthalte, Hotels, Mietwagen und Flige. In den
nachfolgenden Geschéftsbedingungen steht die Bezeichnung
~Sprachenmarkt”, abgekiirzt ,SPM* fir das Unternehmen

LearnBiz.com GmbH. Sie erganzen die gesetzlichen Vorschriften der

§§ 651a - y BGB (Biirgerliches Gesetzbuch) und der Artikel 250 und 251
des EGBGB (Einfiihrungsgesetz zum BGB) und flllen diese aus.

Bitte lesen Sie diese Vermittlungsbedingungen vor lhrer Buchung
sorgfaltig durch!

Im Hinblick auf die gesetzlich unterschiedlichen Arten der Vermittlung von
Reiseleistungen und von Pauschalreisen je nach Art der vermittelten Rei-
seleistung gliedern sich diese Vermittlungsbedingungen in 3 Abschnitte.

Die ausschlieBlichen Regelungen fiir die Vermittlung

A) einer einzelnen Reiseleistung oder mehreren Reiseleistungen einer
einzigen Art von Reiseleistung finden Sie in Abschnitt A dieser Ge-
schéaftsbedingungen

B) von verbundenen Reiseleistungen finden Sie in Abschnitt B dieser
Geschaftsbedingungen

C) einer Pauschalreise finden Sie die Regelungen in Abschnitt C dieser
Geschaftsbedingungen.

Abschnitt A: Regelungen bei der Vermittlung einer einzelnen Reise-
leistung oder mehrerer Reiseleistungen einer einzigen Art von Rei-
seleistung

Die Vorschriften dieses Abschnitt A Gber die Vermittlung einer einzelnen
Reiseleistung oder mehreren Reiseleistungen einer einzigen Art von Rei-
seleistung im Sinne von § 651a Abs. 3 Satz 1 BGB n.F. gelten ausschlie3-
lich, wenn die vermittelte Reiseleistung weder Teil von verbundenen
Reiseleistungen nach Abschnitt B noch Teil einer Pauschalreise
nach Abschnitt C sind. In diesem Fall ist keine Information des Kunden
mittels eines Formblattes gesetzlich vorgeschrieben.

1. Vertragsschluss, gesetzliche Vorschriften

1.1. Mit der Annahme des Vermittlungsauftrags des Kunden durch SPM
kommt zwischen dem Kunden und SPM der Vertrag Uber die Vermittlung
von Reiseleistungen zustande. Auftrag und Annahme bediirfen keiner be-
stimmten Form.

1.2. Wird der Auftrag auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erteilt, so
bestatigt SPM den Eingang des Auftrags unverzuglich auf elektronischem
Weg. Diese Eingangsbestatigung stellt noch keine Bestatigung der An-
nahme des Vermittlungsauftrags dar.

1.3. Die beiderseitigen Rechte und Pflichten des Kunden und von SPM
ergeben sich, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen
entgegenstehen, aus den im Einzelfall vertraglich getroffenen Vereinba-
rungen, diesen Geschaftsbedingungen und den gesetzlichen Vorschrif-
ten, insbesondere der §§ 651a ff BGB i.V.m. Art. 250ff. EGBGB und §§
675, 631 ff. BGB Uber die entgeltliche Geschaftsbesorgung.

1.4. Fir die Rechte und Pflichten des Kunden gegeniiber dem Vertrags-
partner der vermittelten Leistung gelten ausschlief3lich die mit diesem ge-
troffenen Vereinbarungen, insbesondere - soweit wirksam vereinbart -
dessen Reise- oder Geschaftsbedingungen. Ohne besondere Vereinba-
rung oder ohne besonderen Hinweis gelten bei Beférderungsleistungen
die auf gesetzlicher Grundlage von der zusténdigen Verkehrsbehorde o-
der aufgrund internationaler Ubereinkommen erlassenen Beférderungs-
bedingungen und Tarifbestimmungen.

2. Aligemeine Vertragspflichten von SPM, Auskiinfte, Hinweise

2.1. Auf Basis dieser Vermittlungsbedingungen wird der Kunde bestmdg-
lich beraten. Auf Wunsch wird dann die Buchungsanfrage beim Leistungs-
erbringer durch SPM vorgenommen. Zur Leistungspflicht gehért nach Be-
statigung durch den Leistungserbringer die Ubergabe der Unterlagen tiber
die vermittelte(n) Reiseleistung(en). Dies gilt nicht, wenn vereinbart
wurde, dass der Leistungserbringer die Unterlagen dem Kunden direkt
Ubermittelt.

2.2, Bei der Erteilung von Hinweisen und Auskunften haftet SPM im Rah-
men des Gesetzes und der vertraglichen Vereinbarungen fur die richtige
Auswahl der Informationsquelle und die korrekte Weitergabe an den Kun-
den. Ein Auskunftsvertrag mit einer vertraglichen Hauptpflicht zur Aus-

kunftserteilung kommt nur bei einer entsprechenden ausdrucklichen Ver-
einbarung zustande. Fir die Richtigkeit erteilter Auskiinfte haftet SPM ge-
mal § 675 Abs. 2 BGB nicht, es sei denn, dass ein besonderer Auskunfts-
vertrag abgeschlossen wurde.

2.3. Ohne ausdriickliche Vereinbarung ist SPM nicht verpflichtet, den je-
weils glinstigsten Anbieter der angefragten Reiseleistung zu ermitteln
und/oder anzubieten. Vertragliche Verpflichtungen von SPM im Rahmen
von ihm abgegebener ,Bestpreis-Garantien” bleiben hiervon unbertihrt.
2.4. Ohne ausdrickliche Vereinbarung ibernimmt SPM bezliglich Aus-
kiinften zu Preisen, Leistungen, Buchungskonditionen und sonstigen Um-
stdnden der Reiseleistung keine Garantie i.S. von § 276 Abs. 1 Satz 1
BGB und beziiglich Auskiinften tber die Verfugbarkeit der vom Vermittler
zu vermittelnden Leistungen keine Beschaffungsgarantie im Sinne dieser
Vorschrift.

2.5. Sonderwiinsche nimmt SPM nur zur Weiterleitung an den zu vermit-
telnden Leistungserbringer entgegen. Soweit etwas anderes nicht aus-
driicklich vereinbart ist, hat SPM fiir die Erfiillung solcher Sonderwiinsche
nicht einzustehen. Diese sind auch nicht Bedingung oder Vertragsgrund-
lage fiir den Vermittlungsauftrag oder fiir die vom Vermittler an den Leis-
tungserbringer zu Ubermitteinde Buchungserklarung des Kunden. Der
Kunde wird darauf hingewiesen, dass Sonderwiinsche im Regelfall nur
durch ausdrickliche Bestatigung des Leistungserbringers zum Inhalt der
vertraglichen Verpflichtungen des Leistungserbringers werden.

3. Unterlagen liber die vermittelten Reiseleistungen

3.1. Sowohl den Kunden, wie auch SPM trifft die Pflicht, Vertrags- und
sonstige Unterlagen des vermittelten Leistungserbringers Uber die Reise-
leistungen, die dem Kunden durch SPM ausgehandigt wurden, insbeson-
dere Buchungsbestatigungen, Hotelgutscheine, Eintrittskarten, Versiche-
rungsscheine und sonstige Unterlagen Uber die vermittelten Reiseleistun-
gen auf Richtigkeit und Vollstandigkeit, insbesondere auf die Ubereinstim-
mung mit der Buchung und dem Vermittlungsauftrag zu Uberpriifen.

3.2. Soweit Unterlagen uber die vermittelten Reiseleistungen dem Kun-
den nicht direkt vom vermittelten Leistungserbringer Gbermittelt werden,
erfolgt die Aushandigung durch SPM durch Ubergabe im Geschéftslokal
von SPM oder nach Wahl von SPM durch postalischen oder elektroni-
schen Versand.

4. Mitwirkungspflichten des Kunden gegeniiber SPM

4.1. Der Kunde hat fiir ihn erkennbare Fehler oder Mangel der Vermitt-

lungstatigkeit von SPM nach deren Feststellung diesem unverziiglich mit-

zuteilen. Hierunter fallen insbesondere fehlerhafte oder unvollstandige

Angaben von personlichen Kundendaten, sonstiger Informationen, Aus-

kinfte und Unterlagen uber die vermittelten Reiseleistungen, sowie die

nicht vollstandige Ausfiihrung von Vermittlungsleistungen (z.B. nicht vor-

genommene Buchungen oder Reservierungen).

4.2. Erfolgt keine Anzeige nach Ziff. 4.1 durch den Kunden, so gilt:

a) Unterbleibt die Anzeige des Kunden nach Ziff. 4.1 unverschuldet, ent-

fallen seine Anspriiche nicht.

b) Anspriiche des Kunden an SPM entfallen insoweit, als SPM nachweist,

dass dem Kunden ein Schaden bei ordnungsgemafer Anzeige nicht oder

nicht in der vom Kunden geltend gemachten Hohe entstanden ware. Dies

gilt insbesondere, soweit SPM nachweist, dass eine unverziigliche An-

zeige durch den Kunden SPM die Mdglichkeit zur Behebung des Mangels

oder der Verringerung eines Schadens, z.B. durch Umbuchung, Zusatz-

buchung oder Stornierung mit dem vermittelten Leistungserbringer er-

mdglicht hatte.

c) Anspruche des Kunden im Falle einer unterbliebenen Anzeige nach Ziff.

4.1 entfallen nicht

= bei Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Ge-
sundheit, die auf einer vorsatzlichen oder fahrlassigen Pflichtverletzung
von SPM oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erflillungsgehilfen
von SPM resultieren

= bei Anspruchen auf den Ersatz sonstiger Schaden, die auf einer vor-
satzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung von SPM oder eines
gesetzlichen Vertreters oder Erfillungsgehilfen von SPM beruhen

= bei Verletzung einer wesentlichen Pflicht, deren Erfullung die ordnungs-
gemafRe Durchfiihrung des Vermittlungsvertrages tberhaupt erst er-
moglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks ge-
fahrdet.

Die Haftung fir Buchungsfehler nach § 651x BGB bleibt unberthrt.

4.3. Eine vertragliche und/oder gesetzliche Verpflichtung des Kunden zur

Mangelanzeige gegenliber dem vermittelten Leistungserbringer bleibt von

Ziffer 4 unberihrt.

4.4. Der Kunde wird in seinem eigenen Interesse gebeten, SPM auf be-

sondere Bedirfnisse oder Einschrankungen im Hinblick auf die nachge-

fragten Reiseleistungen hinzuweisen.

5. Aufwendungsersatz, Vergiitungen, Inkasso




5.1. SPM ist berechtigt, Zahlungen entsprechend den Leistungs- und Zah-
lungsbestimmungen der vermittelten Leistungserbringer zu verlangen, so-
weit diese wirksam zwischen dem Leistungserbringer und dem Kunden
vereinbart sind und rechtswirksame Zahlungsbestimmungen enthalten.
5.2. Die Zahlungsfalligkeit und der Zahlungsempfanger (entweder SPM
als Inkassobevollmachtigte oder der vermittelte Anbieter/das vermittelte
Befdérderungsunternehmen direkt) ergeben sich aus den getroffenen und
in der Buchungsbestatigung festgehaltenen Vereinbarungen.

5.3. Zahlungsanspriiche gegeniiber dem Kunden kann SPM, soweit dies
den Vereinbarungen zwischen SPM und dem Leistungserbringer ent-
spricht, als dessen Inkassobevollmachtigter geltend machen, jedoch auch
aus eigenem Recht auf Grundlage der gesetzlichen Vorschusspflicht des
Kunden als Auftraggeber gemaR § 669 BGB.

5.4. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend fiir Stornokosten
(Rucktrittsentschadigungen) und sonstige gesetzlich oder vertraglich be-
grundete Forderungen des vermittelten Leistungserbringers.

5.5. Der Kunde kann eigenen Zahlungsanspriichen von SPM nicht im
Wege der Zuriickbehaltung oder Aufrechnung entgegenhalten, dass der
Kunde Anspriiche gegenuber dem vermittelten Leistungserbringer, insbe-
sondere aufgrund mangelhafter Erfillung des vermittelten Vertrages, hat.
Dies gilt nicht, wenn fiir das Entstehen solcher Anspriiche eine schuld-
hafte Verletzung von Vertragspflichten von SPM ursachlich oder mitur-
sachlich geworden ist oder SPM aus anderen Griinden gegenulber dem
Kunden fiir die geltend gemachten Gegenanspriiche haftet.

5.6. SPM garantiert bei der Vermittlung von Sprachaufenthalten und
Sprachkursen die von diesen Anbietern im Falle einer Direktbuchung aus-
geschriebenen aktuellen Preise. Dies bedeutet, dass der Kunde bei einer
Buchung solcher Angebote durch Vermittlung von SPM nicht mehr be-
zahlt, als bei einer Direktbuchung.

6. Pflichten von SPM bei Reklamationen des Kunden gegeniiber
den vermittelten Leistungserbringern

6.1. Anspriiche miissen gegenuber den vermittelten Leistungserbringern
innerhalb bestimmter Fristen, die sich aus Gesetz oder vertraglichen Ver-
einbarungen ergeben kdnnen, geltend gemacht werden. Im Regelfall wer-
den diese Fristen nicht durch Geltendmachung gegentber SPM gewahrt.
Dies gilt auch, soweit der Kunde beziglich derselben Reiseleistung An-
spriche sowohl gegenuber SPM als auch gegenuber dem Leistungser-
bringer geltend machen will.

6.2. Bei Reklamationen oder sonstiger Geltendmachung von Anspriichen
gegeniliber den vermittelten Leistungserbringern beschrankt sich die
Pflicht von SPM auf die Erteilung der erforderlichen und bekannten Infor-
mationen und Unterlagen, insbesondere die Mitteilung von Namen und
Adressen der vermittelten Leistungserbringer.

6.3. Ubernimmt SPM - auch ohne hierzu verpflichtet zu sein - die Weiter-
leitung fristwahrender Anspruchsschreiben des Kunden, haftet SPM flr
den rechtzeitigen Zugang beim Empfanger nur bei von ihm selbst vorsatz-
lich oder grob fahrlassig verursachter Fristversdumnis.

6.4. Bezuglich etwaiger Anspruche des Kunden gegenuber den vermittel-
ten Leistungserbringern besteht keine Pflicht von SPM zur Beratung tber
Art, Umfang, Hohe, Anspruchsvoraussetzungen und einzuhaltende Fris-
ten oder sonstige rechtliche Bestimmungen.

7. Wichtige Hinweise zu Versicherungen von Reiseleistungen

7.1. SPM weist auf die Mdglichkeit hin, zur Minimierung eines Kostenrisi-
kos bei Stornierungen durch den Kunden eine Reiserucktrittskostenversi-
cherung bei Buchung abzuschlief3en.

7.2. Der Kunde wird weiterhin darauf hingewiesen, dass eine Reiserlck-
trittskostenversicherung ublicherweise nicht den entstehenden Schaden
abdeckt, der ihm durch einen - auch unverschuldeten - Abbruch der Inan-
spruchnahme der Reiseleistungen nach deren Antritt entstehen kann.
Eine Reiseabbruchversicherung ist in der Regel gesondert abzuschlie-
Ren.

7.3. Bei der Vermittlung von Reiseversicherungen wird der Kunde darauf
hingewiesen, dass die Versicherungsbedingungen der vermittelten Rei-
seversicherungen besondere Vertragsbedingungen und / oder Mitwir-
kungspflichten des Kunden enthalten kénnen, insbesondere Haftungs-
ausschlisse (z.B. bei Vorerkrankungen), Fristen fiir die Schadensanzeige
und Selbstbehalte. SPM haftet nicht, soweit er keine Falschauskunft be-
zuglich der Versicherungsbedingungen getatigt hat und der vermittelte
Reiseversicherer aufgrund von wirksam vereinbarten Versicherungsbe-
dingungen ein Leistungsverweigerungsrecht gegeniiber dem Kunden hat.

den Wechsel unterrichtet. Die gemeinschaftliche Liste tGber die mit Flug-

verbot in der Europaischen Union belegten Fluggesellschaften ist Uiber die

Internetseiten  http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/in-

dex_de.htm und www.Iba.de abrufbar und kann dem Kunden auf Verlan-

gen in den Geschaftsraumen des Vermittlers ausgehandigt werden.

8.2. Fur das Vertragsverhaltnis zwischen dem Kunden und der Flugge-

sellschaft gelten — soweit jeweils anwendbar - die gesetzlichen Bestim-

mungen des deutschen Luftverkehrsgesetzes, des Warschauer und Mon-

trealer Ubereinkommens und unmittelbar, wie inléandische gesetzliche

Bestimmungen,

= die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 zu Flugpassagierrechten

= die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 Uber die Erstellung einer gemein-
schaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemein-
schaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist, sowie lber die Unter-
richtung von Fluggasten uber die Identitat des ausfiuihrenden Luftfahrt-
unternehmens

= die Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europaischen Parlaments und
des Rates Uber die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugrei-
senden mit eingeschrankter Mobilitat

8.3. Dem Kunden wird dringend empfohlen, sich Uber seine Rechte als

Fluggast, z.B. durch die Aushange in den Flughéafen, durch die Informati-

onen des ausfiihrenden Luftfahrtunternehmens oder durch oder die Infor-

mationsbléatter des Luftfahrtbundesamts unter www.lba.de zu informieren.

9. Vergitungsanspriiche des Vermittlers

9.1. Fir die Preise und die Serviceentgelte bei der Vermittlung der Flug-
beférderungsleistungen von Fluggesellschaften nach Ziff. 8 dieser Ver-
mittlungsbedingungen gilt:

9.2. Die angegebenen und in Rechnung gestellten Preise sind Preise der
Fluggesellschaften, die keine Provision oder ein sonstiges Entgelt der
Fluggesellschaft fur die Tatigkeit des Vermittlers beinhalten.

9.3. Die Vergutung des Vermittlers im Rahmen dieser Vermittlungstatig-
keit erfolgt demnach ausschlieBlich durch vom Kunden zu bezahlende
Serviceentgelte.

9.4. Die Serviceentgelte fur die Vermittlungstatigkeit des Vermittlers und
fur sonstige Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Flugbuchung ergeben
sich, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, aus den dem Kun-
den, insbesondere durch Aushang in den Geschaftsrdumen des Vermitt-
lers bekannt gegebenen und vereinbarten Entgelten.

9.5. Ist eine Vereinbarung zur Héhe eines entsprechenden Serviceent-
gelts nicht getroffen worden, schuldet der Kunde dem Vermittler eine Ver-
gltung nach den gesetzlichen Bestimmungen, d.h. es besteht eine Pflicht
zur Bezahlung einer Ublichen Vergiitung durch den Auftraggeber.

9.6. Die Serviceentgelte fir die Vermittlung von sonstigen Reiseleistun-
gen und flr sonstige Tatigkeiten im Auftrag des Kunden bedirfen einer
entsprechenden Vereinbarung. Diese kann z.B. durch deutlich sichtbaren
Aushang von Preislisten in den Geschaftsrdumen des Vermittlers und/ o-
der einem entsprechenden mundlichen oder schriftichen Hinweis des
Vermittlers hierauf erfolgen.

9.7. Der Anspruch des Vermittlers auf Serviceentgelte — auch bei der
Flugvermittlung - bleibt durch Leistungsstérungen oder Anderungen, ins-
besondere Umbuchung, Namenswechsel, Rucktritt, Stornierung, Annul-
lierung, oder Kiindigung des vermittelten Vertrages durch den Leistungs-
erbringer oder den Kunden bestehen. Dies gilt nicht, soweit sich ein An-
spruch auf Ruckerstattung des Kunden aufgrund eines Schadensersatz-
anspruchs des Kunden wegen Mangeln der Beratungs- oder Vermitt-
lungstatigkeit des Vermittlers aus vertraglichen oder gesetzlichen Anspri-
chen ergibt.

10. Haftung von SPM

10.1. Soweit SPM eine entsprechende vertragliche Pflicht nicht durch
ausdruckliche Vereinbarung mit dem Kunden Ubernommen hat, haftet
SPM nicht fur das Zustandekommen von Vertragen mit den zu vermitteln-
den Leistungserbringern.

10.2. SPM haftet nicht fir Mangel und Schaden, die dem Kunden im Zu-
sammenhang mit der vermittelten Reiseleistung entstehen. Dies gilt nicht
bei einer ausdriicklichen diesbeziiglichen Vereinbarung oder Zusicherung
von SPM, insbesondere, wenn diese von der Leistungsbeschreibung des
Leistungserbringers erheblich abweicht.

10.3. Eine etwaige eigene Haftung von SPM aus der schuldhaften Verlet-
zung von Vermittlerpflichten sowie die Haftung nach § 651x BGB bleibt
von den vorstehenden Bestimmungen unbertihrt.

8. Stellung und Pflichten des Vermittlers im Zusammenhang mit
der Vermittlung von Flugbeférderungsleistungen

8.1. Entsprechend der EU-Verordnung Nr. 2111/2005 uber die Erstellung
einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen ist der Vermittler
verpflichtet, den Fluggast bei der Buchung Uber die Identitat der ausfiih-
renden Fluggesellschaft zu unterrichten. Sofern bei der Buchung die aus-
fuhrende Fluggesellschaft noch nicht feststeht, wird der Vermittler ihm die
vom vermittelten Unternehmen vorliegenden Informationen uber diejenige
Fluggesellschaft Gbermitteln, die wahrscheinlich den Flug durchfiihrt. Bei
einem Wechsel der Fluggesellschaft wird der Kunde unverzuglich tber

11. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand

11.1. SPM weist im Hinblick auf das Gesetz liber Verbraucherstreitbeile-
gung (§ 36 Abs. 1 Nr.1 VSBG) darauf hin, dass SPM nicht zu einer frei-
willigen Verbraucherstreitbeilegung verpflichtet ist und nicht daran teil-
nimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbeilegung nach Drucklegung dieser
Vermittlerbedingungen fiir SPM verpflichtend wirde, informiert SPM die
Verbraucher hierlber in geeigneter Form.

11.2. Fir Kunden/Reisende, die nicht Angehdrige eines Mitgliedstaats der
Européischen Union oder Schweizer Staatsbirger sind, wird fir das ge-
samte Rechts- und Vertragsverhaltnis zwischen dem Kunden/Reisenden



und SPM die ausschliellliche Geltung des deutschen Rechts vereinbart.
Solche Kunden/Reisende kénnen SPM ausschlieRlich an deren Sitz ver-
klagen.

11.3. Fur Klagen von SPM gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pau-
schalreisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des 6ffentlichen
oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder ge-
wohnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder
gewohnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von SPM vereinbart.

Abschnitt B: Regelungen bei der Vermittlung von verbundenen Rei-
seleistungen gem. § 651w BGB

Die Regelungen dieses Abschnitts B liber die Vermittlung von verbun-
denen Reiseleistungen gelten ausschliellich, wenn SPM das Formblatt
Uber die Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen aushandigt. In
diesem Formblatt wird der Kunde darlber informiert, dass mit Buchung
einer weiteren Reiseleistung beim Vermittler keine Pauschalreise gebucht
wird, jedoch mit Vertragsschluss des zweiten Vertrags verbundene Rei-
seleistungen entstehen.

1. Zahlungen auf verbundene Reiseleistungen

1.1. SPM darf Zahlungen des Reisenden auf Vergutungen fur Reiseleis-
tungen verbundener Reiseleistungen nur entgegennehmen, wenn SPM
sichergestellt hat, dass diese dem Reisenden erstattet werden, soweit
Reiseleistungen von SPM selbst zu erbringen sind oder Entgeltforderun-
gen vermittelter Leistungserbringer noch zu erfiillen sind und im Fall der
Zahlungsunfahigkeit von SPM

a) Reiseleistungen ausfallen oder

b) der Reisende im Hinblick auf erbrachte Reiseleistungen Zahlungsauf-
forderungen nicht befriedigter vermittelter Leistungserbringer nachkommt.
1.2. Diese Sicherstellung leistet SPM bei der Vermittlung von verbunde-
nen Reiseleistungen durch Abschluss einer Insolvenzversicherung gem.
§ 651w Abs. 3 BGB unter Nennung des Namens und der Kontaktdaten
des Kundengeldabsicherers in klarer, verstandlicher und in hervorgeho-
bener Weise und Ubergabe eines entsprechenden Sicherungsscheines
fur alle Zahlungen des Kunden an SPM verbundener Reiseleistungen, so-
weit der Kunde nicht direkt an den vermittelten Leistungserbringer der ver-
bundenen Reiseleistung leistet.

2.Verweis auf die zusitzliche Geltung von Regelungen in Abschnitt
A

2.1 Dariiber hinaus gelten fiir die Vermittlung von verbundenen Rei-
seleistungen die nachfolgend genannten Ziffern des Abschnitts A
dieser Geschiftsbedingungen: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11.

2.2. Ziffer 5 des Abschnitts A gilt nur unter der MalRgabe, dass SPM
seine Verpflichtung aus Ziffer 1 dieses Abschnitts B zur Sicherstellung der
Zahlungen erfillt hat.

Abschnitt C: Regelungen fiir die Reisevermittiung von Pauschalrei-
sen gem. § 651v BGB durch SPM

Die Regelungen dieses Abschnitts C tber die Vermittlung von Pauschal-
reisevertragen (,Reisevermittlung”) gemaR § 651v GBG n.F. gelten aus-
schlief3lich, wenn der Reisevermittler das Formblatt Gber Pauschalreisen
aushandigt. In dem Formblatt ist der vermittelte Reiseveranstalter als ver-
antwortliches Unternehmen fiir die Erbringung der Pauschalreise ausge-
wiesen.

1. Zahlungen des Kunden / Reisenden auf Pauschalreisen

SPM und der vermittelte Reiseveranstalter durfen Zahlungen auf den Rei-
sepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen,
wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag des Reiseveran-
stalters besteht und dem Kunden der Sicherungsschein des Reiseveran-
stalters mit Namen und Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in kla-
rer, verstandlicher und hervorgehobener Weise Ubergeben wurde.

2. Erklarungen des Kunden / Reisenden

SPM gilt als vom Reiseveranstalter bevollmachtigt, Mangelanzeigen so-
wie andere Erklarungen des Kunden/Reisenden beziiglich der Erbringung
der Pauschalreise entgegenzunehmen. SPM wird den Reiseveranstalter
unverzuglich von solchen Erklarungen des Reisenden in Kenntnis setzen.
SPM empfiehlt zur Vermeidung von Zeitverlusten trotz unverziglicher
Weiterleitung, entsprechende Erklarungen unmittelbar gegeniber dem
Reiseveranstalter oder der Kontaktstelle des Reiseveranstalters zu erkla-
ren.

3. Verweis auf die zusatzliche Geltung von Regelungen in Abschnitt
A

3.1 Dariiber hinaus gelten fiir die Reisevermittlung Pauschalreisen
die nachfolgend genannten Ziffern des Abschnitts A dieser Ge-
schiftsbedingungen: 1; 2.1; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 4.1; 4.4; 6.4; 7; 8; 10;
1.

3.2 Ziffer 2.2. des Abschnitts A gilt nur, soweit Informationen betroffen
sind, zu deren Angabe der Reisevermittler nicht nach § 651v Abs. 1 BGB
i.V.m. Art. 250 § 1 bis 3 EGBGB verpflichtet ist.

3.3 Ziffer 3.2 des Abschnitts A gilt nur, soweit der Kunde nicht Anspruch
auf eine Reisebestatigung in Papierform gemaf Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz
2 EGBGB hat.
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	Anwendungsbereich dieser Geschäftsbedingungen;
	Gliederung in die Abschnitte A, B und C
	Abschnitt A: Regelungen bei der Vermittlung einer einzelnen Reiseleistung oder mehrerer Reiseleistungen einer einzigen Art von Reiseleistung
	1. Vertragsschluss, gesetzliche Vorschriften
	1.1. Mit der Annahme des Vermittlungsauftrags des Kunden durch SPM kommt zwischen dem Kunden und SPM der Vertrag über die Vermittlung von Reiseleistungen zustande. Auftrag und Annahme bedürfen keiner bestimmten Form.
	1.2. Wird der Auftrag auf elektronischem Weg (E-Mail, Internet) erteilt, so bestätigt SPM den Eingang des Auftrags unverzüglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Bestätigung der Annahme des Vermittlungsauftrags dar.
	1.3. Die beiderseitigen Rechte und Pflichten des Kunden und von SPM ergeben sich, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, aus den im Einzelfall vertraglich getroffenen Vereinbarungen, diesen Geschäftsbedingungen und den ges...
	1.4. Für die Rechte und Pflichten des Kunden gegenüber dem Vertragspartner der vermittelten Leistung gelten ausschließlich die mit diesem getroffenen Vereinbarungen, insbesondere - soweit wirksam vereinbart - dessen Reise- oder Geschäftsbedingungen. O...

	2. Allgemeine Vertragspflichten von SPM, Auskünfte, Hinweise
	2.1. Auf Basis dieser Vermittlungsbedingungen wird der Kunde bestmöglich beraten. Auf Wunsch wird dann die Buchungsanfrage beim Leistungserbringer durch SPM vorgenommen. Zur Leistungspflicht gehört nach Bestätigung durch den Leistungserbringer die Übe...
	2.2. Bei der Erteilung von Hinweisen und Auskünften haftet SPM im Rahmen des Gesetzes und der vertraglichen Vereinbarungen für die richtige Auswahl der Informationsquelle und die korrekte Weitergabe an den Kunden. Ein Auskunftsvertrag mit einer vertra...
	2.3. Ohne ausdrückliche Vereinbarung ist SPM nicht verpflichtet, den jeweils günstigsten Anbieter der angefragten Reiseleistung zu ermitteln und/oder anzubieten. Vertragliche Verpflichtungen von SPM im Rahmen von ihm abgegebener „Bestpreis-Garantien“ ...
	2.4. Ohne ausdrückliche Vereinbarung übernimmt SPM bezüglich Auskünften zu Preisen, Leistungen, Buchungskonditionen und sonstigen Umständen der Reiseleistung keine Garantie i.S. von § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB und bezüglich Auskünften über die Verfügbarke...
	2.5. Sonderwünsche nimmt SPM nur zur Weiterleitung an den zu vermittelnden Leistungserbringer entgegen. Soweit etwas anderes nicht ausdrücklich vereinbart ist, hat SPM für die Erfüllung solcher Sonderwünsche nicht einzustehen. Diese sind auch nicht Be...

	3. Unterlagen über die vermittelten Reiseleistungen
	3.1. Sowohl den Kunden, wie auch SPM trifft die Pflicht, Vertrags- und sonstige Unterlagen des vermittelten Leistungserbringers über die Reiseleistungen, die dem Kunden durch SPM ausgehändigt wurden, insbesondere Buchungsbestätigungen, Hotelgutscheine...
	3.2. Soweit Unterlagen über die vermittelten Reiseleistungen dem Kunden nicht direkt vom vermittelten Leistungserbringer übermittelt werden, erfolgt die Aushändigung durch SPM durch Übergabe im Geschäftslokal von SPM oder nach Wahl von SPM durch posta...

	4. Mitwirkungspflichten des Kunden gegenüber SPM
	4.1. Der Kunde hat für ihn erkennbare Fehler oder Mängel der Vermittlungstätigkeit von SPM nach deren Feststellung diesem unverzüglich mitzuteilen. Hierunter fallen insbesondere fehlerhafte oder unvollständige Angaben von persönlichen Kundendaten, son...
	4.2. Erfolgt keine Anzeige nach Ziff. 4.1 durch den Kunden, so gilt:
	a) Unterbleibt die Anzeige des Kunden nach Ziff. 4.1 unverschuldet, entfallen seine Ansprüche nicht.
	b)  Ansprüche des Kunden an SPM entfallen insoweit, als SPM nachweist, dass dem Kunden ein Schaden bei ordnungsgemäßer Anzeige nicht oder nicht in der vom Kunden geltend gemachten Höhe entstanden wäre. Dies gilt insbesondere, soweit SPM nachweist, das...
	c) Ansprüche des Kunden im Falle einer unterbliebenen Anzeige nach Ziff. 4.1  entfallen nicht
	 bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von SPM oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von SPM resultieren
	 bei Ansprüchen auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von SPM oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von SPM beruhen
	 bei Verletzung einer wesentlichen Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vermittlungsvertrages überhaupt erst ermöglicht oder deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.


	Die Haftung für Buchungsfehler nach § 651x BGB bleibt unberührt.
	4.3. Eine vertragliche und/oder gesetzliche Verpflichtung des Kunden zur Mängelanzeige gegenüber dem vermittelten Leistungserbringer bleibt von Ziffer 4 unberührt.
	4.4. Der Kunde wird in seinem eigenen Interesse gebeten, SPM auf besondere Bedürfnisse oder Einschränkungen im Hinblick auf die nachgefragten Reiseleistungen hinzuweisen.

	5. Aufwendungsersatz, Vergütungen, Inkasso
	5.1. SPM ist berechtigt, Zahlungen entsprechend den Leistungs- und Zahlungsbestimmungen der vermittelten Leistungserbringer zu verlangen, soweit diese wirksam zwischen dem Leistungserbringer und dem Kunden vereinbart sind und rechtswirksame Zahlungsbe...
	5.2. Die Zahlungsfälligkeit und der Zahlungsempfänger (entweder SPM als Inkassobevollmächtigte oder der vermittelte Anbieter/das vermittelte Beförderungsunternehmen direkt) ergeben sich aus den getroffenen und in der Buchungsbestätigung festgehaltenen...
	5.3. Zahlungsansprüche gegenüber dem Kunden kann SPM, soweit dies den Vereinbarungen zwischen SPM und dem Leistungserbringer entspricht, als dessen Inkassobevollmächtigter geltend machen, jedoch auch aus eigenem Recht auf Grundlage der gesetzlichen Vo...
	5.4. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Stornokosten (Rücktrittsentschädigungen) und sonstige gesetzlich oder vertraglich begründete Forderungen des vermittelten Leistungserbringers.
	5.5. Der Kunde kann eigenen Zahlungsansprüchen von SPM nicht im Wege der Zurückbehaltung oder Aufrechnung entgegenhalten, dass der Kunde Ansprüche gegenüber dem vermittelten Leistungserbringer, insbesondere aufgrund mangelhafter Erfüllung des vermitte...
	5.6. SPM garantiert bei der Vermittlung von Sprachaufenthalten und Sprachkursen die von diesen Anbietern im Falle einer Direktbuchung ausgeschriebenen aktuellen Preise. Dies bedeutet, dass der Kunde bei einer Buchung solcher Angebote durch Vermittlung...

	6. Pflichten von SPM bei Reklamationen des Kunden gegenüber den vermittelten Leistungserbringern
	6.1. Ansprüche müssen gegenüber den vermittelten Leistungserbringern innerhalb bestimmter Fristen, die sich aus Gesetz oder vertraglichen Vereinbarungen ergeben können, geltend gemacht werden. Im Regelfall werden diese Fristen nicht durch Geltendmachu...
	6.2. Bei Reklamationen oder sonstiger Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber den vermittelten Leistungserbringern beschränkt sich die Pflicht von SPM auf die Erteilung der erforderlichen und bekannten Informationen und Unterlagen, insbesondere die Mi...
	6.3.  Übernimmt SPM - auch ohne hierzu verpflichtet zu sein - die Weiterleitung fristwahrender Anspruchsschreiben des Kunden, haftet SPM für den rechtzeitigen Zugang beim Empfänger nur bei von ihm selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachter F...
	6.4. Bezüglich etwaiger Ansprüche des Kunden gegenüber den vermittelten Leistungserbringern besteht keine Pflicht von SPM zur Beratung über Art, Umfang, Höhe, Anspruchsvoraussetzungen und einzuhaltende Fristen oder sonstige rechtliche Bestimmungen.

	7. Wichtige Hinweise zu Versicherungen von Reiseleistungen
	7.1. SPM weist auf die Möglichkeit hin, zur Minimierung eines Kostenrisikos bei Stornierungen durch den Kunden eine Reiserücktrittskostenversicherung bei Buchung abzuschließen.
	7.2. Der Kunde wird weiterhin darauf hingewiesen, dass eine Reiserücktrittskostenversicherung üblicherweise nicht den entstehenden Schaden abdeckt, der ihm durch einen - auch unverschuldeten - Abbruch der Inanspruchnahme der Reiseleistungen nach deren...
	7.3. Bei der Vermittlung von Reiseversicherungen wird der Kunde darauf hingewiesen, dass die Versicherungsbedingungen der vermittelten Reiseversicherungen besondere Vertragsbedingungen und / oder Mitwirkungspflichten des Kunden enthalten können, insbe...

	8. Stellung und Pflichten des Vermittlers im Zusammenhang mit der Vermittlung von Flugbeförderungsleistungen
	8.1. Entsprechend der EU-Verordnung Nr. 2111/2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen ist der Vermittler verpflichtet, den Fluggast bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft zu unterri...
	8.2. Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der Fluggesellschaft gelten – soweit jeweils anwendbar - die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Luftverkehrsgesetzes, des Warschauer und Montrealer Übereinkommens und unmittelbar, wie inländ...
	 die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 zu Flugpassagierrechten
	 die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des au...
	 die Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität

	8.3. Dem Kunden wird dringend empfohlen, sich über seine Rechte als Fluggast, z.B. durch die Aushänge in den Flughäfen, durch die Informationen des ausführenden Luftfahrtunternehmens oder durch oder die Informationsblätter des Luftfahrtbundesamts unte...

	9. Vergütungsansprüche des Vermittlers
	9.1. Für die Preise und die Serviceentgelte bei der Vermittlung der Flugbeförderungsleistungen von Fluggesellschaften nach Ziff. 8 dieser Vermittlungsbedingungen gilt:
	9.2. Die angegebenen und in Rechnung gestellten Preise sind Preise der Fluggesellschaften, die keine Provision oder ein sonstiges Entgelt der Fluggesellschaft für die Tätigkeit des Vermittlers beinhalten.
	9.3. Die Vergütung des Vermittlers im Rahmen dieser Vermittlungstätigkeit erfolgt demnach ausschließlich durch vom Kunden zu bezahlende Serviceentgelte.
	9.4. Die Serviceentgelte für die Vermittlungstätigkeit des Vermittlers und für sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Flugbuchung ergeben sich, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, aus den dem Kunden, insbesondere durch Aushang in...
	9.5. Ist eine Vereinbarung zur Höhe eines entsprechenden Serviceentgelts nicht getroffen worden, schuldet der Kunde dem Vermittler eine Vergütung nach den gesetzlichen Bestimmungen, d.h. es besteht eine Pflicht zur Bezahlung einer üblichen Vergütung d...
	9.6. Die Serviceentgelte für die Vermittlung von sonstigen Reiseleistungen und für sonstige Tätigkeiten im Auftrag des Kunden bedürfen einer entsprechenden Vereinbarung. Diese kann z.B. durch deutlich sichtbaren Aushang von Preislisten in den Geschäft...
	9.7. Der Anspruch des Vermittlers auf Serviceentgelte – auch bei der Flugvermittlung - bleibt durch Leistungsstörungen oder Änderungen, insbesondere Umbuchung, Namenswechsel, Rücktritt, Stornierung, Annullierung, oder Kündigung des vermittelten Vertra...

	10. Haftung von SPM
	10.1. Soweit SPM eine entsprechende vertragliche Pflicht nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden übernommen hat, haftet SPM nicht für das Zustandekommen von Verträgen mit den zu vermittelnden Leistungserbringern.
	10.2.  SPM haftet nicht für Mängel und Schäden, die dem Kunden im Zusammenhang mit der vermittelten Reiseleistung entstehen. Dies gilt nicht bei einer ausdrücklichen diesbezüglichen Vereinbarung oder Zusicherung von SPM, insbesondere, wenn diese von d...
	10.3. Eine etwaige eigene Haftung von SPM aus der schuldhaften Verletzung von Vermittlerpflichten sowie die Haftung nach § 651x BGB bleibt von den vorstehenden Bestimmungen unberührt.

	11. Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand
	11.1. SPM weist im Hinblick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung (§ 36 Abs. 1 Nr.1 VSBG) darauf hin, dass SPM nicht zu einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung verpflichtet ist und nicht daran teilnimmt. Sofern eine Verbraucherstreitbei...
	11.2. Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und SPM die ausschließliche Geltung des deu...
	11.3. Für Klagen von SPM gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben,...

	Abschnitt B: Regelungen bei der Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen gem. § 651w BGB
	Die Regelungen dieses Abschnitts B über die Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen gelten ausschließlich, wenn SPM das Formblatt über die Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen aushändigt. In diesem Formblatt wird der Kunde darüber informier...

	1. Zahlungen auf verbundene Reiseleistungen
	1.1. SPM darf Zahlungen des Reisenden auf Vergütungen für Reiseleistungen verbundener Reiseleistungen nur entgegennehmen, wenn SPM sichergestellt hat, dass diese dem Reisenden erstattet werden, soweit Reiseleistungen von SPM selbst zu erbringen sind o...
	a) Reiseleistungen ausfallen oder
	b) der Reisende im Hinblick auf erbrachte Reiseleistungen Zahlungsaufforderungen nicht befriedigter vermittelter Leistungserbringer nachkommt.

	1.2. Diese Sicherstellung leistet SPM bei der Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen durch Abschluss einer Insolvenzversicherung gem. § 651w Abs. 3 BGB unter Nennung des Namens und der Kontaktdaten des Kundengeldabsicherers in klarer, verständlic...

	2. Verweis auf die zusätzliche Geltung von Regelungen in Abschnitt A
	2.1 Darüber hinaus gelten für die Vermittlung von verbundenen Reiseleistungen die nachfolgend genannten Ziffern des Abschnitts A dieser Geschäftsbedingungen: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11.
	2.2. Ziffer 5 des Abschnitts A gilt nur unter der Maßgabe, dass SPM seine Verpflichtung aus Ziffer 1 dieses Abschnitts B zur Sicherstellung der Zahlungen erfüllt hat.

	Abschnitt C: Regelungen für die Reisevermittlung von Pauschalreisen gem. § 651v BGB durch SPM
	Die Regelungen dieses Abschnitts C über die Vermittlung von Pauschalreiseverträgen („Reisevermittlung“) gemäß § 651v GBG n.F. gelten ausschließlich, wenn der Reisevermittler das Formblatt über Pauschalreisen aushändigt. In dem Formblatt ist der vermit...

	1. Zahlungen des Kunden / Reisenden auf Pauschalreisen
	SPM und der vermittelte Reiseveranstalter dürfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsicherungsvertrag des Reiseveranstalters besteht und dem Kunden der Sicherungssche...

	2. Erklärungen des Kunden / Reisenden
	SPM gilt als vom Reiseveranstalter bevollmächtigt, Mängelanzeigen sowie andere Erklärungen des Kunden/Reisenden bezüglich der Erbringung der Pauschalreise entgegenzunehmen. SPM wird den Reiseveranstalter unverzüglich von solchen Erklärungen des Reisen...

	3. Verweis auf die zusätzliche Geltung von Regelungen in Abschnitt A
	3.1 Darüber hinaus gelten für die Reisevermittlung Pauschalreisen die nachfolgend genannten Ziffern des Abschnitts A dieser Geschäftsbedingungen: 1; 2.1; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 4.1; 4.4; 6.4; 7; 8; 10; 11.
	3.2 Ziffer 2.2. des Abschnitts A gilt nur, soweit Informationen betroffen sind, zu deren Angabe der Reisevermittler nicht nach § 651v Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 250 § 1 bis 3 EGBGB verpflichtet ist.
	3.3 Ziffer 3.2 des Abschnitts A gilt nur, soweit der Kunde nicht Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform gemäß Art. 250 § 6 Abs. 1 Satz 2 EGBGB hat.
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